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KURZE BEGRÜNDUNG 

Mit der Richtlinie 96/82/EG, bekannt als „Seveso-II-Richtlinie“, sollen schwere Unfälle mit 

gefährlichen Stoffen verhütet und die Folgen solcher Unfälle für Mensch und Umwelt 

begrenzt werden, indem Risikoanalysen durchgeführt und geeignete Präventivmaßnahmen  

ergriffen werden. 

 

Die Stoffe, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, werden vor allem in der 

chemischen Industrie verwendet. Die Vorschriften gelten für Unternehmen, in denen es in der 

Richtlinie genannte gefährliche Stoffe in Mengen oberhalb der vorgegebenen Schwellenwerte 

gibt (ca. 10 000 Industriebetriebe in der EU). 

 

Die Kommission hat beschlossen, die Revision der Richtlinie – die durch die Annahme und 

das bevorstehende Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (im Folgenden „CLP-

Verordnung“), auf die sich die Seveso-II-Richtlinie bezieht, erforderlich wird –, zu nutzen, 

um auch den Aufbau und die wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie zu überarbeiten, die 

seit ihrer Annahme nicht geändert wurde. 

 

Die wichtigsten Änderungen betreffen Gefahren für die Gesundheit. Die ehemalige 

Gefahrenkategorie „sehr giftig“ wurde durch die neue Kategorie „akut toxisch, 

Gefahrenkategorie 1“ ersetzt, und die ehemalige Kategorie „giftig“ wurde unterteilt in „akut 

toxisch, Gefahrenkategorie 2“ (alle Expositionswege) und „akut toxisch, Gefahrenkategorie 

3” (dermale und inhalative Expositionswege). 

 

Die allgemeineren alten Gefahrenkategorien „explosionsgefährlich“, „oxidierend“ und 

„entzündlich“ werden durch mehrere neue, eigens für physikalische Gefahren eingerichtete 

CLP-Kategorien ersetzt. Die Kommission schlägt vor, diese Kategorien wie auch die 

Kategorien für Umweltgefahren ohne wesentliche Änderungen direkt zu übernehmen. 

 

Zu den weiteren Änderungsvorschlägen gehören neue Bestimmungen über den Zugang der 

Öffentlichkeit zu sicherheitsrelevanten Informationen, den Zugang zu Gerichten und die 

Beteiligung am Entscheidungsprozess. 

 

Standpunkt des Berichterstatters 

 

Die Frage, die sich dem Parlament stellt, ist einfach: 

Handelt es sich bei den vorgeschlagenen Änderungen um reine Kosmetik? Oder werden – 

angesichts der Unfälle und Naturkatastrophen, die sich seit 1996 ereignet haben – tatsächlich 

Fortschritte für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Gesellschaft erzielt, ohne der 

Industrie unnötige Lasten aufzubürden? 

 

Anmerkungen im Einzelnen 

 

1. Der vorgeschlagene Text lässt den Mitgliedstaaten zu viel Spielraum für 

Ausnahmeregelungen, der zur Umgehung der Präventionsgrundsätze genutzt werden könnte 

und deshalb eingeschränkt werden muss. 
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2. Die Rechte, die den Arbeitnehmern, ihren gewählten Vertretern und Organisationen 

gewährt werden, sind auf ein absolutes Minimum reduziert worden. Die Information und 

Konsultation der Öffentlichkeit (Artikel 12 und 13) oder von NGO wird in den 

Rechtsvorschriften, vor allem in Artikel 22 betreffend den Zugang zu Gerichten, ausreichend 

behandelt. Das ist wichtig, allerdings wird weder auf paritätische Organe noch auf 

Gewerkschaften verwiesen. Auf Mitarbeiter von Betrieben wird lediglich in Artikel 11 

betreffend die Notfallplanung am Rande Bezug genommen. 

 

Dass die Arbeitnehmer somit quasi „vergessen“ werden, muss sich aus mindestens zwei 

Gründen ändern: Sie sind bei Sicherheitsproblemen als Erste betroffen und wissen aufgrund 

ihrer Arbeit, wie potenziell gefährliche Anlagen funktionieren, was für wirksame 

Präventionsmaßnahmen unverzichtbar ist. 

 

3. Auf die Gefahren, die mit der Auftragsvergabe an Subunternehmen verbunden sind, wird 

in der Richtlinie nicht eingegangen. Ohne etwa an die bekannten Ursachen erinnern zu 

wollen, die zu der Explosion im AZF/Total-Werk in Toulouse geführt haben, muss an dieser 

Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Frage der Wirksamkeit solcher vertraglicher 

Vereinbarungen im Hinblick auf die Gefahrenverhütung in der Richtlinie überhaupt nicht 

thematisiert wird. Es geht lediglich an einer Stelle, in Artikel 11 Absatz 4, um die Beteiligung 

des langfristig beschäftigten Personals von Subunternehmen an der Ausarbeitung der internen 

Notfallpläne. 

 

4. Im Richtlinienentwurf ist zwar die Rede von der Abstimmung mit den zuständigen 

Behörden, aber es ist nicht klar, wie etwa auf einen von den Arbeitsaufsichtsbehörden 

erstellten Bericht, in dem die Arbeitsorganisation oder gar das Sicherheitsmanagement in 

Frage gestellt wird, reagiert werden soll. 

Auch auf Schutz- und Kontrollmaßnahmen (in personeller und materieller Hinsicht) wird 

nicht ausreichend eingegangen. 

 

5. Natürliche Gefahren: Wie die Katastrophe im Atomkraftwerk von Fukushima deutlich 

gezeigt hat, sind Systeme zur technischen Risikokontrolle nicht ausreichend, um die 

Sicherheit der Anlagen, der Arbeitnehmer und der Bevölkerung zu garantieren, wenn nicht 

gleichzeitig auch sämtliche natürlichen Risiken berücksichtigt werden. 

 

6. In der zukünftigen Seveso-III-Richtlinie muss auch die Beförderung gefährlicher Stoffe 

geregelt werden. Bedauerlicherweise werden gefährliche Stoffe mitunter an Standorte 

verbracht, die nicht der Seveso-Richtlinie unterliegen, um die Mengen zu verringern, die 

dauerhaft an unter die Richtlinie fallenden Standorten gelagert werden, und so die 

Sicherheitsvorschriften zu umgehen, die im Zusammenhang mit den Schwellenwerten für 

Lagerbestände gelten. 

Deshalb müssen die auf diese Weise „ausgelagerten“ Mengen an gefährlichen Stoffen in die 

Lagerbestände einbezogen werden. Dies würde dazu beitragen, die Leitung der betroffenen 

Unternehmen stärker in die Verantwortung zu nehmen und die Verkehrssicherheit zu 

verbessern. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 

für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 

in seinen Bericht zu übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Schwere Industrieunfälle haben oft 

schwerwiegende Folgen, wie u. a. durch 

die Unfälle in Seveso, Bhopal, 

Schweizerhalle, Enschede, Toulouse und 

Buncefield belegt. Außerdem können die 

Auswirkungen über die Landesgrenzen 

hinaus reichen. Es ist daher unbedingt 

sicherzustellen, dass geeignete 

vorbeugende Maßnahmen ergriffen 

werden, um ein hohes Schutzniveau für 

Bürger, Gemeinden und Umwelt in der 

gesamten Union zu gewährleisten. 

(2) Schwere Industrieunfälle haben oft 

schwerwiegende Folgen, wie u. a. durch 

die Unfälle in Seveso, Bhopal, 

Schweizerhalle, Enschede, Toulouse und 

Buncefield belegt. Außerdem können die 

Auswirkungen über die Landesgrenzen 

hinaus reichen. Es ist daher unbedingt 

sicherzustellen, dass geeignete 

vorbeugende Maßnahmen ergriffen 

werden, um ein hohes Schutzniveau für 

Bürger, Gemeinden und Umwelt in der 

gesamten Union zu gewährleisten. Das 

bestehende hohe Schutzniveau muss 

daher weiterhin beibehalten und wenn 

möglich noch verbessert werden. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Subunternehmen sind häufig die 

Verursacher von schweren Unfällen oder 

in irgendeiner Form in diese verwickelt.   

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 4 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Es ist daher angebracht, die Richtlinie 

96/82/EG zu ersetzen, um sicherzustellen, 

dass das bestehende Schutzniveau erhalten 

bleibt und weiter verbessert wird, indem 

die Bestimmungen wirksamer und 

effizienter gemacht werden und wo 

möglich unnötiger Verwaltungsaufwand 

durch Straffung oder Vereinfachung ohne 

Abstriche bei der Sicherheit reduziert wird. 

Gleichzeitig sollten die neuen 

Bestimmungen klar, einheitlich und leicht 

verständlich sein, um die Umsetzung und 

Durchsetzbarkeit zu verbessern. 

(4) Es ist daher angebracht, die 

Richtlinie 96/82/EG zu ersetzen, um 

sicherzustellen, dass das bestehende 

Schutzniveau erhalten bleibt und weiter 

verbessert wird, indem die Bestimmungen 

wirksamer und effizienter gemacht werden 

und wo möglich unnötiger 

Verwaltungsaufwand durch Straffung oder 

Vereinfachung ohne Abstriche bei der 

Sicherheit reduziert wird. Gleichzeitig 

sollten die neuen Bestimmungen klar, 

einheitlich und leicht verständlich sein, um 

die Umsetzung und Durchsetzbarkeit zu 

verbessern, während das Schutzniveau für 

Gesundheit und Umwelt zumindest gleich 

bleibt oder verbessert wird. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Schwere Unfälle können Folgen über 

Grenzen hinaus haben, und die 

ökologischen und wirtschaftlichen Kosten 

eines Unfalls werden nicht nur von dem 

davon betroffenen Betrieb, sondern auch 

von den betreffenden Mitgliedstaaten 

getragen. Daher müssen Maßnahmen 

getroffen werden, durch die in der 

gesamten Union ein hohes Schutzniveau 

sichergestellt wird. 

(6) Schwere Unfälle können Folgen über 

Grenzen hinaus haben, und die 

ökologischen und wirtschaftlichen Kosten 

eines Unfalls werden nicht nur von dem 

davon betroffenen Betrieb, sondern auch 

von den betreffenden Mitgliedstaaten 

getragen. Daher müssen 

Sicherheitsvorkehrungen und 
Maßnahmen zur Minderung des Risikos 

konzipiert und eingeleitet werden, um 

mögliche Unfälle zu verhindern, die 

Gefahr ihrer Entstehung zu verringern 

und etwaige Folgen zu minimieren und 

auf diese Weise in der gesamten Union ein 

hohes Schutzniveau sicherzustellen. Die 

Mitgliedstaaten sollten untereinander für 

einen möglichst umfassenden Austausch 

bewährter Verfahren sorgen. 
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Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Betreiber sollten allgemein 

verpflichtet sein, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um schwere 

Unfälle zu verhüten und deren Folgen zu 

mildern. Wenn gefährliche Stoffe über 

einer bestimmten Menge in Betrieben 

vorhanden sind, sollte der Betreiber der 

zuständigen Behörde ausreichende 

Informationen liefern, damit sie den 

Betrieb, die vorhandenen gefährlichen 

Stoffe und die potenziellen Gefahren 

bestimmen kann. Der Betreiber sollte auch 

ein Konzept zur Verhütung schwerer 

Unfälle ausarbeiten und an die zuständige 

Behörde übermitteln, das das 

Gesamtkonzept und die Maßnahmen des 

Betreibers darlegt, einschließlich 

geeigneter Sicherheitsmanagementsysteme 

zur Beherrschung der Gefahren bei 

schweren Unfällen. 

(11) Betreiber sollten allgemein 

verpflichtet sein, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um schwere 

Unfälle zu verhüten und deren Folgen zu 

mildern. Wenn gefährliche Stoffe über 

einer bestimmten Menge in Betrieben 

vorhanden sind, sollte der Betreiber der 

zuständigen Behörde ausreichende 

Informationen liefern, damit sie den 

Betrieb, die vorhandenen gefährlichen 

Stoffe und die potenziellen Gefahren 

bestimmen kann. Der Betreiber sollte auch 

ein Konzept zur Verhütung schwerer 

Unfälle ausarbeiten und an die zuständige 

Behörde übermitteln, das die 

Subunternehmer auflistet und das 

Gesamtkonzept und die Maßnahmen des 

Betreibers darlegt, einschließlich 

geeigneter Sicherheitsmanagementsysteme 

zur Beherrschung der Gefahren bei 

schweren Unfällen. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 11 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Die Betreiber sollten den Nachweis 

erbringen können, dass sie in der Lage 

sind, die Folgen von Unfällen mit 

gefährlichen Stoffen zu bewältigen, etwa 

durch den Beleg für den Abschluss einer 

entsprechenden Versicherung bei einer 

bekanntermaßen zahlungsfähigen 

Gesellschaft oder durch die Rückstellung 

von Eigenmitteln in angemessener Höhe.  

Dies ist von Bedeutung, damit die Folgen 

eines Unfalls mit gefährlichen Stoffen in 
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die Betreiberkosten einbezogen werden 

und nicht zu Lasten der öffentlichen 

Hand gehen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 12 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Um die Gefahr schwerer Unfälle – 

womöglich mit „Domino-Effekt“ – zu 

verringern, sind die Wechselwirkungen 

zwischen natürlichen Gefahrenquellen 

am Standort des Unternehmens oder der 

Anlagen und den technologisch bedingten 

Gefahrenquellen ausreichend zu 

bedenken. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Damit Wohngebiete, öffentlich 

genutzte Gebiete und die Umwelt, 

einschließlich unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes besonders wertvoller bzw. 

besonders empfindlicher Gebiete, besser 

vor den Gefahren schwerer Unfälle 

geschützt werden können, müssen die 

Mitgliedstaaten in ihren Politiken zur 

Flächennutzungsplanung oder anderen 

einschlägigen Politiken berücksichtigen, 

dass langfristig zwischen diesen Gebieten 

und gefährlichen Industrieansiedlungen ein 

angemessener Abstand gewahrt bleiben 

muss und dass bei bestehenden Betrieben 

ergänzende technische Maßnahmen 

vorzusehen sind, damit es zu keiner 

stärkeren Gefährdung von Personen 

kommt. Ausreichende Informationen über 

die Risiken und fachliche Beratung über 

(15) Damit Wohngebiete, öffentlich 

genutzte Gebiete und die Umwelt, 

einschließlich unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes besonders wertvoller bzw. 

besonders empfindlicher Gebiete, besser 

vor den Gefahren schwerer Unfälle 

geschützt werden können, müssen die 

Mitgliedstaaten in ihren Politiken zur 

Flächennutzungsplanung oder anderen 

einschlägigen Politiken berücksichtigen, 

dass langfristig zwischen diesen Gebieten 

und gefährlichen Industrieansiedlungen ein 

angemessener Abstand gewahrt bleiben 

muss und dass bei bestehenden Betrieben 

ergänzende technische Maßnahmen 

vorzusehen sind, damit es zu keiner 

stärkeren Gefährdung von Personen 

kommt. Ausreichende Informationen über 

die Risiken und fachliche Beratung über 
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diese Risiken sind bei der 

Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 

Um den Verwaltungsaufwand zu 

verringern, sollten die Verfahren soweit 

wie möglich mit denen im Rahmen anderer 

Rechtsvorschriften der Union abgestimmt 

werden. 

diese Risiken sind bei der 

Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 

Um den Verwaltungsaufwand 

insbesondere für kleine und mittlere 

Unternehmen zu verringern, sollten die 

Verfahren und Maßnahmen soweit wie 

möglich mit denen im Rahmen anderer 

einschlägiger Rechtsvorschriften der 

Union abgestimmt werden. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Um sicherzustellen, dass bei Eintreten 

eines schweren Unfalls angemessene 

Bekämpfungsmaßnahmen getroffen 

werden, hat der Betreiber unverzüglich die 

zuständigen Behörden zu unterrichten und 

die zur Beurteilung der Unfallfolgen 

notwendigen Informationen zu übermitteln. 

(19) Um sicherzustellen, dass bei Eintreten 

eines schweren Unfalls angemessene 

Bekämpfungsmaßnahmen getroffen 

werden, hat der Betreiber unverzüglich die 

zuständigen Behörden und die lokalen 

Gebietskörperschaften zu unterrichten und 

die zur Beurteilung der Unfallfolgen für 

die menschliche Gesundheit, für 

Sachwerte und für die Umwelt sowie zur 

Verhinderung eines erneuten Unfalls 
notwendigen Informationen zu übermitteln. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 22 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (22a) Nach jeder Anpassung der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 an den 

technischen Fortschritt sollte beurteilt 

werden, ob Anhang I der vorliegenden 

Richtlinie angepasst werden muss. Damit 

würde eine sinnvolle Verbindung 

zwischen den beiden Gesetzgebungsakten 

hergestellt und ein hohes Schutzniveau 

für Mensch und Umwelt gewährleistet. 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Die Kommission sollte ermächtigt 

werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

delegierte Rechtsakte zur Annahme von 

Kriterien für Ausnahmeregelungen und 

zur Änderung der Anhänge dieser 

Richtlinie zu erlassen. 

(23) Um diese Richtlinie an den 

technischen und wissenschaftlichen 

Fortschritt anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union Rechtsakte zu Änderungen von 

Anhang I Teil 3 sowie der Anhänge II bis 

VI dieser Richtlinie zu erlassen. Es ist 

äußerst wichtig, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungstätigkeiten 

angemessene Konsultationen, auch auf 

Sachverständigenebene, durchführt. Bei 

der Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission gewährleisten, dass die 

einschlägigen Dokumente dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

angemessene Weise übermittelt werden. 

Begründung 

Durch diese Änderung wird die Erwägung an die neuen Standardklauseln für delegierte 

Rechtsakte angepasst. Außerdem wird klargestellt, dass es möglich sein sollte, Anhang I 

Teil 3 (durch den der Anwendungsbereich in ganz bestimmten Fällen geändert wird) sowie 

die Anhänge II bis VI mittels delegierter Rechtsakte zu ändern. Änderungen von Anhang I 

Teil 1 und Teil 2 sowie von Anhang VII können hingegen umfassende Auswirkungen auf den 

Anwendungsbereich haben und sollten daher im Rahmen des ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahrens vorgenommen werden. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Bevor der Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie erneut erweitert wird, ist eine 

Folgenabschätzung durchzuführen. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Nummer 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. „neuer Betrieb“ einen Betrieb, der neu 

errichtet wurde oder in dem die Tätigkeit 

noch nicht aufgenommen wurde; 

4. „neuer Betrieb“ einen Betrieb, in dem 

die Tätigkeit nach dem 31. Mai 2015 

aufgenommen wird; 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Nummer 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 18a. „angemessener Sicherheitsabstand“ 

den Mindestabstand, bei dem im Falle 

eines schweren Unfalls keine möglichen 

negativen Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit oder die Umwelt 

festgestellt werden können; 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 3 – Nummer 18 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 18b. „Domino-Effekt” die Möglichkeit 

eines schweren Unfalls in einem Betrieb 

infolge eines anderen Unfalls in der Nähe 

des Betriebs, entweder in einem anderen 

Betrieb oder an einem Standort, der nicht 

in den Anwendungsbereich dieser 
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Richtlinie fällt. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Wenn auf der Grundlage der Kriterien 

gemäß Absatz 4 nachgewiesen wird, dass 

bestimmte Stoffe in Anhang I Teil 1 oder 2 

keine Gefahr eines schweren Unfalls 

bergen, insbesondere wegen ihrer 

physikalischen Form, Eigenschaften, 

Einstufung, Konzentration oder 

allgemeinen Verpackung, kann die 

Kommission diese Stoffe gemäß Artikel 24 

mittels delegierter Rechtsakte der Liste in 

Anhang I Teil 3 hinzufügen. 

1. Wenn auf der Grundlage der in 

Anhang VII der vorliegenden Richtlinie 

aufgeführten Kriterien nachgewiesen 

wird, dass bestimmte Stoffe oder 

Gemische in Anhang I Teil 1 oder 2 wegen 

ihrer physikalischen Form, Eigenschaften, 

Einstufung, Konzentration oder 

allgemeinen Verpackung unter bestimmten 

Bedingungen nicht die Gefahr eines 

schweren Unfalls bergen und für sie 

somit eine Ausnahmeregelung gelten 

sollte, kann die Kommission gemäß 

Artikel 24 delegierte Rechtsakte erlassen, 

um diese Stoffe und Gemische zusammen 

mit den geltenden Bedingungen in das 

Verzeichnis in Anhang I Teil 3 

aufzunehmen. 

Begründung 

Es sollte klargestellt werden, dass mit Absatz 1 Stoffe und Gemische nicht völlig aus dem 

Anwendungsbereich ausgeschlossen werden sollen, sondern dass diese Bestimmung für jene 

Fälle gelten soll, in denen von Stoffen und Gemischen unter genau festgelegten Bedingungen 

aufgrund ihrer physikalischen Form, Eigenschaften, Einstufung, Konzentration oder 

allgemeinen Verpackung nicht die Gefahr eines schweren Unfalls ausgeht. Stoffe und 

Gemische unterliegen nur dann einer Ausnahmeregelung, wenn die in Anhang I Teil 3 

festgelegten Bedingungen erfüllt werden. Da dies ganz bestimmte Situationen betrifft, wäre es 

annehmbar, dies im Wege delegierter Rechtsakten zu regeln. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Wenn auf der Grundlage der Kriterien 3. Wenn unbeschadet des Absatzes 1 
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gemäß Absatz 4 zur Zufriedenheit der 

zuständigen Behörde nachgewiesen 

wurde, dass von speziellen Stoffen, die in 

einem bestimmten Betrieb oder einem Teil 

davon vorhanden und in der Liste in 

Anhang I Teil 1 oder 2 aufgeführt sind, 

aufgrund der spezifischen Bedingungen in 

den Betrieb wie der Art der Verpackung 

und des Behälters des Stoffes oder des 

Standorts und der betreffenden Mengen 

keine Gefahr eines schweren Unfalls 

ausgeht, so kann der Mitgliedstaat der 

zuständigen Behörde beschließen, die 

Anforderungen gemäß den Artikeln 7 bis 

19 dieser Richtlinie auf den betreffenden 

Betrieb nicht anzuwenden. 

anhand der Kriterien gemäß Anhang VII 

nachgewiesen wurde, dass von speziellen 

Stoffen, die in einem bestimmten Betrieb 

oder einem Teil davon vorhanden und in 

der Liste in Anhang I Teil 1 oder 2 

aufgeführt sind, aufgrund der spezifischen 

Bedingungen in diesem Betrieb 

hinsichtlich der Art der Verpackung und 

des Behälters des Stoffes oder des 

Standorts und der betreffenden Mengen 

keine Gefahr eines schweren Unfalls 

ausgeht, so kann die zuständige Behörde 

des betreffenden Mitgliedstaats 
beschließen, die Anforderungen gemäß 

Artikel 9, Artikel 10 Buchstabe b, 

Artikel 1 und Artikel 13 Absatz 2 dieser 

Richtlinie auf den betreffenden Betrieb 

nicht anzuwenden. 

Begründung 

Während Absatz 1 Ausnahmeregelungen auf EU-Ebene für bestimmte Stoffe nur unter 

bestimmten Umständen zulässt, wird es der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats nach 

Artikel 4 Absatz 3 ermöglicht, Ausnahmeregelungen auf der Ebene einzelner Betriebe zu 

genehmigen. Da das Schutzniveau nicht sinken sollte, wird vorgeschlagen, in allen Fällen 

mindestens die Anforderungen für Betriebe der unteren Klasse beizubehalten und 

Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Informationsanforderungen nur für Betriebe der 

oberen Klasse zuzulassen. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

In den Fällen gemäß Unterabsatz 1 

übermittelt der betreffende Mitgliedstaat 

der Kommission eine Liste der betroffenen 

Betriebe, mitsamt dem Verzeichnis der 

betreffenden gefährlichen Stoffe. Der 

betreffende Mitgliedstaat gibt die Gründe 

für den Ausschluss an. 

In den Fällen gemäß Unterabsatz 1 

übermittelt der betreffende Mitgliedstaat 

der Kommission eine Liste der betroffenen 

Betriebe, mitsamt dem Verzeichnis der 

betreffenden gefährlichen Stoffe und der 

für sie geltenden spezifischen 

Bedingungen. Der betreffende 

Mitgliedstaat gibt die Gründe für den 

Ausschluss an. 
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Begründung 

Die geltenden Bedingungen müssen eindeutig spezifiziert werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission übermittelt die Listen 

gemäß Unterabsatz 2 jährlich zur 

Kenntnisnahme an das Forum gemäß 

Artikel 17 Absatz 2. 

Die Kommission übermittelt die Listen 

gemäß Unterabsatz 2 regelmäßig zur 

Kenntnisnahme an das Forum gemäß 

Artikel 17 Absatz 2. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Bis zum 30. Juni 2013 nimmt die 

Kommission delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 24 an, um die Kriterien für die 

Zwecke der Absätze 1 und 3 dieses 

Artikels festzulegen und Anhang VII 

entsprechend zu ändern . 

entfällt 

Begründung 

Da der Umfang der Ausnahmeregelungen in Artikel 4 Absätze 1 und 3 durch die Kriterien in 

Anhang VII bestimmt wird, sind diese ein wesentlicher Bestandteil dieser Richtlinie. Daher 

sollten sie nicht mittels delegierter Rechtsakte festgelegt werden. Es ist nicht hinnehmbar, den 

Anhang während des Gesetzgebungsverfahrens völlig ohne Inhalt zu lassen. Die 

vorgeschlagene Änderung von Anhang VII umfasst auch die gemäß der Entscheidung 

98/433/EG der Kommission vom 26. Juni 2008 geltenden Kriterien. Die Kommission wird 

ersucht, einen Vorschlag für neue Kriterien vorzulegen, damit diese noch in den 

Basisrechtsakt aufgenommen werden können. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Gegebenenfalls kann die Kommission die 

in Unterabsatz 1 genannten Stoffe mittels 

delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 24 in 

Anhang I Teil 1 oder Teil 2 aufnehmen. 

Sollte die Kommission der Auffassung 

sein, dass ein nicht in dem Verzeichnis 

aufgeführter gefährlicher Stoff, der zum 

Ergreifen einer Maßnahme gemäß 
Unterabsatz 1 geführt hat, in Anhang I 

Teil 1 oder Teil 2 aufgenommen werden 

sollte, legt sie dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen 

entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag 

vor. 

Begründung 

Im Gegensatz zu Absatz 1, der ganz bestimmte, genau festgelegte Fälle betrifft, könnte die 

Aufnahme weiterer Stoffe in Teil 1 oder 2 eine beträchtliche Ausweitung des 

Anwendungsbereichs mit möglicherweise großen wirtschaftlichen Auswirkungen zur Folge 

haben. Da die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen können, wenn sie der 

Auffassung sind, dass von einem gefährlichen Stoff das Risiko eines schweren Unfalls 

ausgeht, werden sie bei Bedarf ohnehin handeln können, und die Kommission wird die 

anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis setzen. Eine sich daraus ergebende Änderung des 

Anwendungsbereichs für die gesamte EU sollte jedoch über das ordentliche 

Gesetzgebungsverfahren erfolgen. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

der Betreiber verpflichtet ist, der 

zuständigen Behörde eine Mitteilung mit 

folgenden Angaben zu übermitteln: 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

der Betreiber verpflichtet ist, der 

zuständigen Behörde und den lokalen 

Gebietskörperschaften eine Mitteilung mit 

folgenden Angaben zu übermitteln: 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

Änderungsantrag 23 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 aa) Name, Handelsname und Anschrift 

der Subunternehmer; 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ga) von der Betriebsleitung ausgestelltes 

Zertifikat, aus dem hervorgeht, dass der 

Betreiber in der Lage ist, die Folgen eines 

Unfalls mit gefährlichen Stoffen zu 

bewältigen; 

 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitteilung wird der zuständigen 

Behörde innerhalb der folgenden Fristen 

übermittelt: 

2. Die Mitteilung wird der zuständigen 

Behörde und der lokalen 

Gebietskörperschaft innerhalb der 

folgenden Fristen übermittelt: 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer 

angemessenen Frist vor Beginn des Baus 

oder der Inbetriebnahme; 

a) bei neuen Betrieben spätestens sechs 

Monate vor Beginn des Baus oder der 

Inbetriebnahme; 

Begründung 

Im Sinne der Klarheit des Rechtsaktes. 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 4 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Der Betreiber unterrichtet die zuständige 

Behörde unverzüglich im Falle 

4. Der Betreiber unterrichtet die zuständige 

Behörde und die lokalen 

Gebietskörperschaften unverzüglich im 

Falle 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 6 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Unbeschadet des Absatzes 4 überprüft 

der Betreiber in regelmäßigen Abständen 

mindestens alle fünf Jahre die Mitteilung 

und bringt sie erforderlichenfalls auf den 

neuesten Stand. Der Betreiber übermittelt 

die aktualisierte Mitteilung unverzüglich 

der zuständigen Behörde. 

5. Unbeschadet des Absatzes 4 überprüft 

der Betreiber in regelmäßigen Abständen 

mindestens alle fünf Jahre die Mitteilung 

und bringt sie erforderlichenfalls auf den 

neuesten Stand. Der Betreiber übermittelt 

die aktualisierte Mitteilung unverzüglich 

der zuständigen Behörde und den lokalen 

Gebietskörperschaften. 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 
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informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

der Betreiber verpflichtet ist, ein Konzept 

zur Verhütung schwerer Unfälle 

auszuarbeiten und dessen ordnungsgemäße 

Umsetzung sicherzustellen. Das Konzept 

ist schriftlich niederzulegen. Es 

gewährleistet ein hohes Schutzniveau für 

die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt. Es steht in angemessenem 

Verhältnis zu den Gefahren schwerer 

Unfälle. Es umfasst die übergeordneten 

Ziele und Handlungsgrundsätze des 

Betreibers, die Rolle und Verantwortung 

der Betriebsleitung und behandelt die 

Sicherheitskultur in Bezug auf die 

Beherrschung der Gefahren schwerer 

Unfälle. 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

der Betreiber verpflichtet ist, ein Konzept 

zur Verhütung schwerer Unfälle 

auszuarbeiten und dessen ordnungsgemäße 

Umsetzung sicherzustellen. Das Konzept 

ist schriftlich niederzulegen. Es 

gewährleistet ein hohes Schutzniveau für 

die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt. Es steht in angemessenem 

Verhältnis zu den Gefahren schwerer 

Unfälle. Es umfasst die übergeordneten 

Ziele und Handlungsgrundsätze des 

Betreibers sowie die Rolle und 

Verantwortung der Betriebsleitung in 

Bezug auf die Beherrschung der Gefahren 

schwerer Unfälle. 

Begründung 

Der Ausdruck „Sicherheitskultur“ hat keinen Bezug zu den betrieblichen Erfordernissen. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Das Konzept wird der zuständigen 

Behörde innerhalb der folgenden Fristen 

übermittelt: 

2. Das Konzept wird der zuständigen 

Behörde und den lokalen 

Gebietskörperschaften innerhalb der 

folgenden Fristen übermittelt: 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 
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informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer 

angemessenen Frist vor Beginn des Baus 

oder der Inbetriebnahme; 

a) bei neuen Betrieben spätestens sechs 

Monate vor Beginn des Baus oder der 

Inbetriebnahme; 

Begründung 

Siehe Änderungsvorschlag 8. Im Sinne der Klarheit des Rechtsaktes. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

die zuständige Behörde unter Verwendung 

der von dem Betreiber gemäß den 

Artikeln 6 und 9 übermittelten oder durch 

Inspektionen gemäß Artikel 19 erlangten 

Angaben festlegt, bei welchen Betrieben 

der unteren und der oberen Klasse oder 

Gruppen von Betrieben aufgrund ihres 

Standorts und ihrer Nähe sowie ihrer 

Verzeichnisse gefährlicher Stoffe eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit oder 

Möglichkeit schwerer Unfälle bestehen 

kann oder diese Unfälle folgenschwerer 

sein können. 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

die zuständige Behörde unter Verwendung 

der von dem Betreiber gemäß den 

Artikeln 6 und 9 übermittelten oder durch 

Inspektionen gemäß Artikel 19 erlangten 

Angaben festlegt, bei welchen Betrieben 

der unteren und der oberen Klasse oder 

Gruppen von Betrieben aufgrund ihres 

Standorts und ihrer Umgebung oder der 

mit ihrer geografischen Lage 

verbundenen natürlichen Risiken sowie 

ihrer Verzeichnisse gefährlicher Stoffe eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit oder 

Möglichkeit schwerer Unfälle bestehen 

kann oder diese Unfälle folgenschwerer 

sein können. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 8 – Absatz 2 a (neu) 



 

PE464.945v02-00 20/35 AD\877616DE.doc 

DE 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass die zuständige Behörde beim 

Aufstellen externer Notfallpläne den 

Domino-Effekt berücksichtigt. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Der Sicherheitsbericht wird der 

zuständigen Behörde innerhalb der 

folgenden Fristen übermittelt: 

3. Der Sicherheitsbericht wird der 

zuständigen Behörde und den lokalen 

Gebietskörperschaften innerhalb der 

folgenden Fristen übermittelt: 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 5 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Betreiber übermittelt den aktualisierten 

Bericht unverzüglich der zuständigen 

Behörde. 

Der Betreiber übermittelt den aktualisierten 

Bericht unverzüglich der zuständigen 

Behörde und den lokalen 

Gebietskörperschaften. 

Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 36 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) die zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat 

benannten Behörden innerhalb eines 

Jahres nach Erhalt der Informationen von 

dem Betreiber gemäß Buchstabe b einen 

externen Notfallplan für Maßnahmen 

außerhalb des Betriebs erstellen. 

c) die zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat 

benannten Behörden innerhalb von zwei 

Jahren nach Erhalt der Informationen von 

dem Betreiber gemäß Buchstabe b einen 

externen Notfallplan für Maßnahmen 

außerhalb des Betriebs erstellen. 

Begründung 

Die Frist von einem Jahr ist angesichts der Art der notwendigen Arbeiten und der 

festgelegten Fristen (zwei Monate für die Anhörung der Öffentlichkeit, Benachrichtigung, 

Genehmigung usw.) zu kurz. Allein die Verwaltungsfristen und die Zeiträume für die 

Anhörung nehmen bereits mehr als sechs Monate in Anspruch. 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) den am Standort tätigen 

Subunternehmen die einschlägigen 

Informationen mitzuteilen; 

 

Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Unbeschadet der Verpflichtungen der 

zuständigen Behörden sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen internen 

Notfallpläne unter Beteiligung der im 

Betrieb tätigen Personen, einschließlich des 

relevanten langfristig beschäftigten 

Personals von Subunternehmen, erstellt 

werden und die Öffentlichkeit zu den 

4. Unbeschadet der Verpflichtungen der 

zuständigen Behörden sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen internen 

Notfallpläne unter Beteiligung der im 

Betrieb tätigen Personen, einschließlich des 

relevanten langfristig beschäftigten 

Personals von Subunternehmen, erstellt 

werden und die lokalen 
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externen Notfallplänen gehört wird, wenn 

diese erstellt oder aktualisiert werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Konsultation der Öffentlichkeit gemäß 

Artikel 14 durchgeführt wird. 

Gebietskörperschaften, auf deren Gebiet 

das Unternehmen seinen Standort hat, 

sowie die Öffentlichkeit zu den externen 

Notfallplänen angehört werden, wenn 

diese erstellt oder aktualisiert werden. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Konsultation der Öffentlichkeit gemäß 

Artikel 14 durchgeführt wird. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Betreiber von Betrieben der unteren Klasse 

auf Aufforderung der zuständigen Behörde 

für Flächenausweisung oder 

Flächennutzung genügend Informationen 

zu den vom Betrieb ausgehenden Risiken 

liefern. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Betreiber von Betrieben der unteren Klasse 

auf Aufforderung der zuständigen Behörde 

und der lokalen Gebietskörperschaften für 

Flächenausweisung oder Flächennutzung 

die Informationen zu den vom Betrieb 

ausgehenden Risiken liefern, die die 

Behörde für notwendig erachtet. 

Begründung 

Die Entscheidung über den Umfang und die Beschaffenheit der Informationen, die notwendig 

sind, um sich ein genaues Bild über das in dem jeweiligen Betrieb erreichte Sicherheitsniveau 

zu machen, obliegt der zuständigen Behörde. Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber 

auch die lokalen Gebietskörperschaften informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Angaben gemäß Anhang V der 

Öffentlichkeit ständig zugänglich sind, 

einschließlich in elektronischer Form. Die 

Informationen werden mindestens einmal 

im Jahr überprüft und wo nötig aktualisiert. 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Angaben gemäß Anhang V Teile 1 

und 2 der Öffentlichkeit ständig 

zugänglich sind, einschließlich in 

elektronischer Form, und dass die 

Angaben gemäß Anhang V Teil 3 der 

Öffentlichkeit auf Anfrage zugänglich 



 

AD\877616DE.doc 23/35 PE464.945v02-00 

 DE 

gemacht werden. Die Informationen 

werden mindestens einmal im Jahr 

überprüft und wo nötig aktualisiert. 

Begründung 

Was die Inspektionsberichte und das Verzeichnis der gefährlichen Stoffe betrifft, mag es 

wirtschaftliche und sicherheitstechnische Gründe dafür geben, die Angaben der Öffentlichkeit 

nur auf Anfrage zugänglich zu machen. Die Mitgliedstaaten könnten dann selbst entscheiden, 

ob sie es für angemessen halten, die Betreiber zu verpflichten, diese Angaben auch im 

Internet zu veröffentlichen. Wie in den Änderungsanträgen zu Anhang V gefordert, sollten die 

Betreiber verpflichtet werden, die Eigenschaften der gefährlichen Stoffe im Internet in 

allgemeinverständlicher Weise zu erklären und anzugeben, wann ein Betrieb geprüft wurde 

und wo die Inspektionsberichte angefordert werden können. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die in Absatz 2 Buchstaben a, b und c 

genannten Anträge auf Zugang zu 

Informationen werden gemäß den 

Artikeln 3 und 5 der Richtlinie 2003/4/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates behandelt. 

3. Der in den Absätzen 1 und 2 genannte 

Zugang zu Informationen wird gemäß der 

Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 28. Januar 

2003 über den Zugang der Öffentlichkeit 

zu Umweltinformationen geregelt. 

Begründung 

Da die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Angaben ohne besondere Anfrage mitgeteilt 

werden sollten, ist es nicht korrekt, in diesem Absatz von „Anträgen auf Zugang“ zu 

sprechen. Außerdem sollten die Absätze 1 und 2 vollständig in Einklang mit der ganzen 

Richtlinie 2003/4/EG stehen. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die zuständige Behörde unterrichtet; a) die zuständige Behörde und die lokalen 

Gebietskörperschaften unterrichtet; 
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Begründung 

Im Interesse der Bürger müssen die Betreiber auch die lokalen Gebietskörperschaften 

informieren und mit ihnen zusammenarbeiten. 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) bei erwiesener Umweltschädigung die 

Umwelt wieder soweit möglich in den 

ursprünglichen Zustand versetzt und die 

betroffene Bevölkerung angemessen 

entschädigt, entsprechend den Vorgaben 

der Richtlinie 2004/35/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 

zur Vermeidung und Sanierung von 

Umweltschäden1; 

 _______________ 

 1 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56. 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ca) alle erforderlichen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Opfer über ihre Rechte 

in Kenntnis zu setzen; und 

Begründung 

Die Ansprüche der Opfer müssen anerkannt werden und sie müssen Hilfe erhalten. Dies ist 

das Ziel des neuen Artikels 15a, der eingeführt werden sollte, um Bestimmungen hinsichtlich 

der Rechte der Opfer zu treffen, bevor die Richtlinie in Kraft tritt. 

 

Änderungsantrag 45 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 5 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) die Teilnahme des Betreibers am EU-

System für Umweltmanagement und 

Umweltbetriebsprüfung (EMAS) gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates. 

c) die Teilnahme des Betreibers am EU-

System für Umweltmanagement und 

Umweltbetriebsprüfung (EMAS) gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

oder an einem gleichwertigen 

anerkannten Umweltmanagementsystem. 

Begründung 

Es muss auch möglich sein, dass andere Umweltmanagementsysteme als EMAS zur 

Anwendung gelangen, die sehr häufig in international tätigen Unternehmen angewandt 

werden, wie etwa ISO. Diese Forderung entspricht den Bestimmungen von Anhang III 

Buchstabe a dieses Vorschlags für eine Richtlinie. 

 

Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 19 – Absatz 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Wenn möglich werden Inspektionen mit 

Inspektionen im Rahmen anderer 

Rechtsvorschriften der Union koordiniert 

und gegebenenfalls miteinander 

verbunden. 

8. Inspektionen werden mit Inspektionen 

im Rahmen anderer Rechtsvorschriften der 

Union, insbesondere der 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über 

Industrieemissionen (integrierte 

Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung)1, koordiniert und 

so weit wie möglich verbunden. 

 ______________ 

 1 ABl. L 334 vom 17.12.10, S. 17. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 21 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Auskunftsersuchen hinsichtlich der bei 

den zuständigen Behörden im Rahmen 

dieser Richtlinie eingegangenen 

Informationen können zurückgewiesen 
werden, wenn die Voraussetzungen nach 

Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 

2003/4/EG erfüllt sind. 

2. Der Zugang zu Informationen im 

Rahmen dieser Richtlinie kann beschränkt 

werden, wenn die Voraussetzungen nach 

Artikel 4 Absatz 2 der 

Richtlinie 2003/4/EG erfüllt sind. 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet des Artikels 4 erlässt die 

Kommission delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 24, um die Anhänge I bis VII an 

den technischen Fortschritt anzupassen. 

Unbeschadet des Artikels 4 erlässt die 

Kommission delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 24, um die Anhänge I bis VII an 

den technischen Fortschritt anzupassen. 

Innerhalb von sechs Monaten nach der 

Annahme einer Anpassung der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 an den 

technischen Fortschritt bewertet die 

Kommission unter Berücksichtigung des 

Gefahrenpotenzials eines Stoffes für 

schwere Unfälle und der Kriterien für die 

Anwendung des Artikels 4, ob Anhang I 

angepasst werden muss. 

Begründung 

Die Anpassung des Geltungsbereichs der Seveso-Richtlinie an die Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 

Gemischen (CLP-Verordnung) und deren Anpassungen sollte kontinuierlich vonstatten gehen, 

da es sich dabei naturgemäß um einen dynamischen Vorgang handelt. 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 23 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Unbeschadet des Artikels 4 erlässt die 

Kommission delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 24, um die Anhänge I bis VII an 

den technischen Fortschritt anzupassen. 

Unbeschadet des Artikels 4 erlässt die 

Kommission delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 24 und Artikel 17 Absatz 2, um 

Anhang I Teil 3 und die Anhänge II bis 

VI an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen. 

Begründung 

Es sollte möglich sein, Teil 3 von Anhang I (durch den der Anwendungsbereich geändert 

wird, allerdings nur für sehr bestimmte, genau festgelegte Fälle) sowie die Anhänge II bis VI 

im Wege delegierter Rechtsakte zu ändern Änderungen von Teil 1 und Teil 2 von Anhang I 

sowie von Anhang VII können beträchtliche Auswirkungen auf den Anwendungsbereich haben 

und sollten daher im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens erfolgen. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Teil 1 – Abschnitt P – Zelle 1 

Vorschlag der Kommission 

P1a EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8)  

- Instabile explosive Stoffe  

- Explosive Stoffe, Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6 

- Stoffe oder Gemische mit explosiven Eigenschaften nach 

Methode A.14 der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 (siehe 

Anmerkung 9), die nicht den Gefahrenklassen organische 

Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 

zuzuordnen sind 

10 50 

Abänderungen des Parlaments 

P1a EXPLOSIVE STOFFE (siehe Anmerkung 8)  

- Instabile explosive Stoffe  

- Explosive Stoffe, Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6 

- Bei Stoffen und Gemischen, die gemäß den im „Manual of 

Tests and Criteria“ niedergelegten Empfehlungen der 

Vereinten Nationen für den Transport von gefährlichen 

Gütern nicht in Klasse 1 eingestuft wurden: Stoffe oder 

Gemische mit explosiven Eigenschaften nach Methode A.14 der 

Verordnung (EG) Nr. 440/2008 (siehe Anmerkung 9), die nicht 

den Gefahrenklassen entzündend wirkende Gase, organische 

Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 

zuzuordnen sind 

10 50 
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Begründung 

In diese Kategorie fallen die gemäß der CLP-Verordnung als explosiv eingestuften 

Erzeugnisse ebenso wie Stoffe oder Gemische mit explosiven Eigenschaften gemäß 

Methode A.14 der Verordnung (EG) Nr. 440/2008. Zwecks Eindeutigkeit und Kohärenz wäre 

es wünschenswert, sich bei den explosiven Stoffen ebenso wie bei anderen Kategorien an die 

Einstufungskriterien gemäß der CLP-Verordnung zu halten, anstatt andere 

Einstufungsmethoden anzuwenden. 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Teil 1 – Abschnitt E – Zellen 1 und 2 

Vorschlag der Kommission 

Abschnitt „E“ - UMWELTGEFAHREN   

E1 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Akut 1 oder 

Chronisch 1  
100 200 

E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 

Chronisch 2  
200 500 

Abänderungen des Parlaments 

 

Abschnitt „E“ - UMWELTGEFAHREN   

E1 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 

Akut 1 oder Chronisch 1 (Stoffe mit M≥10) 
100 200 

E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 

Akut 1 oder Chronisch 1 (Stoffe mit M=1 und Gemische) 
500 1000 

E3 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 

Chronisch 2 
1000 2500 

Begründung 

Die Änderungen an der Einstufung nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

(CLP-Verordnung) finden, was die Gefahren für die Umwelt betrifft, keinen adäquaten 

Niederschlag im Vorschlag der Kommission. Das bedeutet, dass künftig mehr Betriebe 

unnötigerweise in den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie fallen werden, obschon es in 

diesen Betrieben im Hinblick auf schwere Unfälle keine neuen Risiken gibt. Bestimmte 

Änderungen bei den Schwellenwerten für die Umweltgefährdung wurden nicht an die 

Änderungen der Einstufungsregeln – insbesondere an die zweite Anpassung der CLP-

Verordnung an den technischen Fortschritt – angepasst. 

 

Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Teil 2 – neue Zelle nach Zelle 37  
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Vorschlag der Kommission 

    

Abänderungen des Parlaments 

Ätherische Öle und ähnliche Stoffe 

(Anmerkung 19a)  
 1000 5000 

Begründung 

Bei den Schwellenwerten für die Einstufung als gewässergefährdender Stoff wurden die 

Änderungen an der Einstufung nach der Verordnung Nr. 1272/2008 nicht berücksichtigt. 

1000/5000 t sind bei diesen Erzeugnissen als Schwellenwerte eher geeignet, denn es handelt 

sich um Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, die in Fässern von 180 kg netto 

verpackt oder gelagert werden, sodass ein Dominoeffekt ausgeschlossen ist, wenn die 

Lagerung in versiegelten Rückhaltebereichen mit einem entsprechenden Auffang- und 

Ableitungssystem erfolgt. Zahlreiche Unternehmen, häufig KMU, die sich auf die Herstellung, 

die Lagerung, den Vertrieb oder die Mischung ätherischer Öle spezialisiert haben, würden 

sonst gemäß der Seveso-Richtlinie eingestuft, ohne dass neue Risiken für schwere Unfälle 

bestünden. 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Anmerkungen zu Anhang 1 – Nummer 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Bei der Festlegung der 

Mengenschwellen werden Gemische, die 

nach Teil 2 Abschnitte E1 und E2 als 

umweltgefährdend eingestuft werden, 

nicht berücksichtigt, wenn sie in geringen 

Mengen verpackt sind (Innenverpackung 

bis 5 l/5 kg und Kombinationsverpackung 

bis 30 kg). 

Begründung 

Wie beim Transport wird durch die Verpackung die Gefahr der unbeabsichtigten Freisetzung 

in die Umwelt verringert. Durch diese Änderung wird die Richtlinie an die bereits im 

ADR 2011 (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße) festgelegten Normen angepasst. 

 

Änderungsantrag 54 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Anmerkungen zu Anhang 1 – Nummer 19 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 19a. Ätherische Öle und ähnliche Stoffe 

(1000/5000) 

 Gilt für die in der ISO-Norm 9235 

definierten ätherischen Öle und ähnliche 

Stoffe, außer für diejenigen, die in die 

Gefahrenkategorie „akute Toxizität 1“ – 

alle Expositionswege, die Kategorie 2 – 

alle Expositionswege, die Kategorie 3 – 

dermale und inhalative Exposition (siehe 

Anmerkung 7), die Kategorie spezifische 

Zielorgantoxizität bei einmaliger 

Exposition (STOT) – Kategorie 1 

eingestuft sind. 

Begründung 

Bei den Schwellenwerten für die Einstufung als gewässergefährdender Stoff wurden die 

Änderungen an der Einstufung nach der Verordnung Nr. 1272/2008 nicht berücksichtigt. 

1000/5000 T sind bei diesen Erzeugnissen als Schwellenwerte eher geeignet. Es handelt sich 

um Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, die in Fässern von 180 kg netto verpackt 

oder gelagert werden, sodass ein Dominoeffekt ausgeschlossen ist, wenn die Lagerung in 

versiegelten Rückhaltebereichen mit einem entsprechenden Auffang- und Ableitungssystem 

erfolgt. Zahlreiche Unternehmen, häufig KMU, die sich auf die Herstellung, die Lagerung, 

den Vertrieb oder die Mischung ätherischer Öle spezialisiert haben, würden sonst gemäß der 

Seveso-Richtlinie eingestuft, ohne dass neue Risiken für schwere Unfälle bestünden. 

 

Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang II – Nummer 2 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Beschreibung des Standorts und seines 

Umfelds einschließlich der geografischen 

Lage, der meteorologischen, geologischen 

und hydrografischen Daten sowie 

gegebenenfalls der Vorgeschichte des 

Standorts; 

a) Beschreibung des Standorts, 

ordnungsgemäße Bewertung seiner 

naturbedingten Risiken und seines 

Umfelds einschließlich der geografischen 

Lage, der meteorologischen, geologischen 

und hydrografischen Daten sowie 

gegebenenfalls der Vorgeschichte des 

Standorts; 
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Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang II – Nummer 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Beschreibung der wichtigsten 

Tätigkeiten und Produktionen, der 

sicherheitsrelevanten Betriebsteile, der 

Ursachen potenzieller schwerer Unfälle 

sowie der Bedingungen, unter denen der 

jeweilige schwere Unfall eintreten könnte, 

und Beschreibung der vorgesehenen 

Maßnahmen zur Verhütung schwerer 

Unfälle; 

a) Beschreibung der wichtigsten 

Tätigkeiten und Produktionen, 

Feststellung der Subunternehmer, der 

sicherheitsrelevanten Betriebsteile, der 

Ursachen potenzieller schwerer Unfälle 

sowie der Bedingungen, unter denen der 

jeweilige schwere Unfall eintreten könnte, 

und Beschreibung der vorgesehenen 

Maßnahmen zur Verhütung schwerer 

Unfälle; 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang II – Nummer 5 – Buchstabe d a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 da) Beschreibung der Bewertung der 

finanziellen Folgen eines Unfalls mit 

gefährlichen Stoffen und der hierfür 

getroffenen Abhilfemaßnahmen, vor 

allem über eine eigens zu diesem Zweck 

abgeschlossene Versicherung und/oder 

über die Rückstellung von Eigenmitteln in 

angemessener Höhe. 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang III – Buchstabe b – Ziffer v 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

v) Sicherheitskultur — Maßnahmen zur 

Bewertung und Verbesserung der 

Sicherheitskultur; 

v) Beherrschung der durch die Alterung 

der Anlagen bedingten Risiken: 

Verzeichnis der betrieblichen 

Ausstattungen; Beschreibung des 

Istzustands der Anlagen am 1. Juni 2015 
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oder am Tag der Inbetriebnahme, wenn 

diese später erfolgt; Darlegung der 

Strategie zur Kontrolle des Zustands der 

Anlagen (Modalitäten, Häufigkeit, 

Methoden usw.) und zur Festlegung des 

weiteren Vorgehens im Anschluss an 

diese Kontrollen (Verfahren zur 

Auswertung der Ergebnisse, Kriterien für 

das Auslösen von Korrekturmaßnahmen 

in Form von Reparaturen oder komplette 

Auswechslung der Anlagen usw.). Diese 

Elemente der Strategie sind mit dem 

etwaigen Grad der Abnutzung zu 

rechtfertigen. Darlegung einer 

Vorgehensweise zur Überwachung der 

Ergebnisse der Kontrollen und der 

anschließend getroffenen 

Abhilfemaßnahmen; Verfahren für 

angesichts der Ergebnisse getroffene 

Maßnahmen; 

Begründung 

Der Vorschlag, neue Aspekte wie eine „Sicherheitskultur“ in die Systeme des 

Sicherheitsmanagements einzuführen, ist zu unspezifisch. Die Industrieanlagen in der EU 

veralten zunehmend und werden kaum erneuert. Um ein hohes Sicherheitsniveau zu 

gewährleisten, müssen die routinemäßigen betrieblichen Abläufe, die noch aus der Zeit 

stammen, als die Anlagen neu waren, angepasst werden (verstärkte Überwachung, 

Auswechslung abgenutzter Teile usw.).  

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang IV – Teil 1 – Buchstabe e a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ea) Vorkehrungen zur Ausbildung des 

Personals in den Aufgabenbereichen, für 

die es voraussichtlich zuständig sein wird, 

sowie gegebenenfalls Koordinierung des 

Personals mit externen Notfall- und 

Rettungsdiensten. 

 

Änderungsantrag 60 
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Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang V – Teil 1 – Nummer 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Zusammenfassung der Einzelheiten 

von Inspektionen gemäß Artikel 19 und 

die Hauptergebnisse der letzten 

Inspektion mitsamt Verweis oder Link 

zum entsprechenden Inspektionsplan; 

entfällt 

Begründung 

Diese Bestimmung ist unbedingt zu streichen, da die große Gefahr besteht, dass die 

festgestellten Schwachstellen in unter die Seveso-Richtlinie fallenden Betrieben bei einer 

Veröffentlichung zu terroristischen Zwecken und zur Wirtschaftsspionage missbraucht werden 

könnten. 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang V – Teil 2 – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Zusammenfassung der Einzelheiten der 

Szenarien schwerer Unfälle nebst den 

Vorfällen, die für das Eintreten jedes 

dieser Szenarien ausschlaggebend sein 

könnten; 

entfällt 

Begründung 

Aus denselben Gründen wie bezüglich Teil 1 dieses Anhangs dürfen die Einzelheiten der 

Szenarien schwerer Unfälle auf gar keinen Fall veröffentlicht werden, und noch weniger die 

Vorfälle, die für das Eintreten jedes dieser Szenarien ausschlaggebend sein könnten. 

Lediglich die nichttechnische Zusammenfassung der Gefahrenstudie sollte veröffentlicht 

werden dürfen. 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VI – Teil 2 – Absatz 1 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) sechs Verletzungsfälle innerhalb des 

Betriebs mit Krankenhausaufenthalt von 

mindestens 24 Stunden; 

b) zwei oder mehr Verletzungsfälle 

innerhalb des Betriebs mit 

Krankenhausaufenthalt von mindestens 

24 Stunden; 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang VII – Absatz 1 (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Für Wasserorganismen toxische oder 

hochtoxische Stoffe oder Gemische, die in 

Gebinden (z. B. Fässern) von bis zu 0,2 % 

der in Anhang 1 Teil 1 Spalte 2 

angegebenen Mengen (in Tonnen) 

abgefüllt sind (d. h. jeweils 400 kg und 

200 kg für auf Wasserorganismen toxisch 

oder hochtoxisch wirkende Stoffe und 

Gemische), werden nicht auf die 

vorhandene Gesamtmenge angerechnet, 

wenn der Ort, an dem sie sich innerhalb 

des Betriebs befinden, so gestaltet ist, dass 

es bei einer unbeabsichtigten Freisetzung 

durch einen Domino-Effekt in anderen 

Bereichen des Betriebsgeländes zu 

keinem schweren Unfall kommt, und sie 

in versiegelten Rückhaltebereichen mit 

einem entsprechenden Auffang- und 

Ableitungssystem gelagert werden. 

Begründung 

Die Lagerung eines kleinen Vorrats eines für die Umwelt toxischen Stoffs sollte angesichts 

der möglicherweise freigesetzten Menge nicht in die Aufstellung einbezogen werden: Wenn 

ein umwelttoxischer Stoff in geringer Menge freigesetzt wird, so hat das für die Umwelt nicht 

dieselben Folgen wie das Auslaufen eines Lagertanks. 
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